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Die Auflage wird erfüllt. 

Staatliches Bauamt Amberg– Sulzbach 
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Das Bauleitplanverfahren nimmt keinen Bezug auf den zeitlichen Faktor des Bedarfs der 
Wendemöglichkeit ab Oktober 2016, der Zusammenhang ergibt sich aus der Tatsache, 
dass die Erschließungsplanung des Baugebiets eine Wendemöglichkeit für den Bus der 
Linie 10 vorsieht. Es besteht rechtlich allerdings kein Zusammenhang mit dem Bebau-
ungsplanverfahren. 
 
Da die Erschließung und damit die Wendmöglichkeit sicher nicht vor dem 1.10.2016 fer-
tiggestellt sind stellt sich die Frage nach einem Provisorium. Dieses müsste entspre-
chend befestigt und vom Durchmesser her geeignet sein.  
Dafür kommen Flächen im Baugebiet in Frage, da der Grund im Eigentum der Stadt Am-
berg liegt. Ein entsprechendes Provisorium müsste in Absprache mit dem Tiefbauamt 
und dem ZNAS erstellt werden.  
Ein Provisorium ist auch im Hinblick auf den angedachten Ausbau der Eglseer Straße im 
Bereich zwischen Alteglsee und der B 299 zu untersuchen. Zu prüfen ist die Möglichkeit 
der Verlegung der Buslinie mit (nach erfolgtem Ausbau möglicher) Verbindung zum Eis-
berg wodurch die Notwendigkeit für eine Buswende entfiele.   
Bei einem tatsächlichen zeitnahen Ausbau könnte das Provsiorum bis zur Fertigstellung 
der Verbindung bleiben und dann auch die Wendemöglichkeit im Baugebiet entfallen. 
Ein Beschluss über den Ausbau der Eglseer Straße ist ebenfalls für den Bauausschuss 
am 08.06. und den Stadtrat am 20,06.2016 vorgesehen. 

Zweckverband Nahverkehr Amberg– Sulzbach 



Bebauungsplanaufstellungsverfahren Amberg  121 „Drillingsfeld 2“   Vorlage 005/0034/2014, Anlage 4, Seite 3 

Anregungen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschläge des Referats für Stadtentwicklung und Bauen 

 

 

 
Die Vorgaben hinsichtlich der Wege wurden berücksichtigt. Die Wege für die Landwirte 
sind identisch mit den geplanten Pflegewegen für die Grünflächen bzw. Ausgleichsflä-
chen am Baugebietsrand. Die Pflegewegflächen sind allerdings nicht in den Bebauungs-
plan eingetragen. Die Ausführung soll naturnah in Form von Schotterrasenflächen erfol-
gen und optisch so wenig störend wie möglich sein.  
Die landwirtschaftlichen Flächen nördlich des Baugebiets sind alle noch über andere 
Wege zu erreichen. 
Die Zufahrt in den westlich angrenzenden Acker ist in den Bebauungsplan eingetragen, 
da Sie die alleinige Zufahrt zur hinterliegenden landwirtschaftlichen Fläche ist. 

Liegenschaftsamt 
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Wasserwirtschaftsamt Weiden 
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Die Genehmigungspflicht ist bekannt.  
Die Maßnahmen betreffen vor allem die Verlegung des bisher an der Ostgrenze der vor-
handenen Bebauung verlaufenden Grabens und den Neubau des Regenrückhaltebe-
ckens im Südwesten des Geltungsbereichs. Die betreffenden Flächen wurden komplett 
von der Stadt Amberg erworben, d.h. alle für die wasserwirtschaftlichen Maßnahmen 
erforderlichen Flächen sind verfügbar. 
Die für das wasserrechtliche Verfahren erforderlichen Unterlagen werden derzeit vom 
beauftragten Ingenieurbüro erstellt und anschließend über Amt 3.28 Wasserrecht und 
Gewässerschutz an das Wasserwirtschaftsamt Weiden übermittelt. Darin wird die Ge-
samtsituation überrechnet und die erforderlichen Rückhaltemaßnahmen geplant.  
 
Mit den Vertretern des Wasserwirtschaftsamts fand bereits ein Termin zur Vorabstim-
mung der geplanten Maßnahmen und Veränderungen statt.  
Geländeveränderungen und Auffüllungen sind in diesem Bereich (außer notwendigen 
Geländeveränderungen im Rahmen des Baus des RRBs) nicht vorgesehen, der Graben-
verlauf folgt im Wesentlichen dem natürlichen Gelände. 
 
 
 
 
 
 
Der betreffende Graben ist eher eine Mulde und kann problemlos bis an das Ende des 
Baugebiets weitergeführt werden. Er dient zur Aufnahme und Ableitung des Oberflä-
chenwassers vor Siedlungsbeginn. Dieser Graben bzw. diese Mulde zieht sich um das 
gesamte Baugebiet, auch im Bereich der 3 Häuser nordwestlich soll eine durchgehende 
Ableitung des Oberflächenwassers über eine zusätzliche Mulde im Grünstreifen erfol-
gen. Die Flächen sind in städtischer Hand und bleiben öffentlich damit eine bleibende 
Schutzfunktion gewährleistet ist. 

Wasserwirtschaftsamt Weiden 
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Dies wird so in die Berechnungen zur erforderlichen Stauraumgröße bzw. des Rückhal-
tevolumens des RRBs eingerechnet. 
Die umfangreichen Maßnahmen bezüglich der Garbenverlegung und der Erstellung ei-
ner Mulde zum Auffangen des auftretenden Oberflächenwassers dienen dazu, den be-
bauten Bereich von der landwirtschaftlichen Fläche zu trennen — auch in wasserwirt-
schaftlicher Hinsicht.  
 
Die Bepflanzung wird entsprechend den wasserwirtschaftlichen Bedürfnissen angelegt.  
 
 
 
 
 
Die weitere Erschließungsplanung erfolgt parallel zum Bebauungsplanverfahren. Die  
Möglichkeit der Ableitung des Schmutz– und Regenwassers aus dem neuen Baugebiet 
wurde bereits im Grundsatz geprüft und wird gemäß dem Planungsfortschritt weiter de-
tailliert. 
Die Unterlagen können dem Wasserwirtschaftsamt vorgelegt werden. 

Wasserwirtschaftsamt Weiden 
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Wasserwirtschaftsamt Weiden 
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Die Bereiche mit der Zielsetzung „Verkehrsberuhigt“ sind umfangreich und im B-Plan 
dargestellt. Als Zone 30 –also auch im Bereich verringerter Geschwindigkeit- sind die 
Haupterschließungsachsen des Baugebiets und die Frühlingsstraße ausgewiesen. 
Die Straßenbreite beträgt allgemein 5,50 Meter.  
 
Die Löschwasserversorgung ist Teil der Erschließungsplanung und mit den Stadtwerken 
abzustimmen. Eine Festsetzung im Bebauungsplan zur Art der Versorgung wird nicht 
getroffen. 

Feuerwehr Amberg 
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 Bayernwerk  
Die Anlagen sind als Hinweis in den Bebauungsplan und den Flächennutzungsplan 
übernommen worden. 
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 Bayernwerk  
Da die Trasse im Bereich der Frühlingsstraße verläuft ist eine Bepflanzung auszuschlie-
ßen. 
Auch im Bereich der Buswendeanlage entsteht keine Konfliktsituation hinsichtlich Baum-
standorten. 
Die 20 KV– Leitung wurde als Hinweis in den Bebauungsplan übernommen. Eine Dar-
stellung aller 20 KV– Erdkabel im Flächennutzungsplan ist nicht erforderlich. 
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Der größere Teil des Bebauungsplanareals liegt außerhalb des landschaftlichen Vorbe-
haltsgebiets.  
Die grundsätzliche Bebaubarkeit war bereits durch die Darstellungen im seit 07.04.1984 
rechtswirksamen Flächennutzungs– und Landschaftsplans als Allgemeines Wohngebiet  
definiert.  
Als Ausgleich für die Eingriffe dient u.a. die umfassende Ortsrandeingrünung und Auflo-
ckerung der Bebauung, die im Vergleich zur bisherigen Situation (abrupter Abbruch der 
Bebauung oder Übergang in die Landschaft ohne Ortsrandausbildung) eine eindeutige 
landschaftbildnerische Verbesserung bewirkt. Der Zuwachs an Bauland wird abgemildert 
durch die gleichzeitige Herausnahme  von  ca. 19.000 m² Bauerwartungsland aus dem 
Flächennutzungsplan. 
 
Ein deutliches Zurückbleiben vor dem landwirtschaftlich geprägten Ortsteil Alteglsee ist 
durch die Umverteilung der Baulandreserven ebenfalls gegeben. Anstatt in Richtung des 
Altortsteils einen Bebauungsschlauch zu bilden wird in Richtung B 85 erweitert. Hier ist 
hinter dem das Landschaftsbild störenden Lärmschutzwall eine Bebauung und Eingrü-
nung eher von Vorteil.  
Die Fernwirkung der bisherigen Dachlandschaft wird durch die vorgegebenen Satteldä-
cher ebenfalls unterstützt. 

Regionaler Planungsverband Oberpfalz -Nord 
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Der Standort wird an den Ortsausgang verlegt. Hier sind die Voraussetzungen wie  
• Entfernung zum nächstgelegenen Wohnhaus 
• Parkmöglichkeiten 
• Zentrale Lage 
vorhanden. 
Die Erreichbarkeit für die Entsorgungsfahrzeige ist gegeben und wurde im Vorfeld mit 
Amt 3.27 abgesprochen.  
 
Die Müllentsorgungsfahrzeuge und ähnliche Großfahrzeuge sollen den Geh– und Rad-
weg zwischen den Baugebietsteilen im Westen durchfahren dürfen. So sind keine Wen-
dehämmer für Großfahrzeuge erforderlich und die Haushalte können die Tonnen unmit-
telbar neben Ihrem Grundstück zur Abholung bereit stellen. 

Abfallentsorgung Amt 3.27 
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 Verkehrsbehörde Amt 3.22 Der Wendehammer wurde zugunsten der Verbindung zur Blütenstraße aufgegeben und 
die Erschließung entsprechend umgeplant. 
Der die Baugebietsteile verbindende Geh– und Radweg wird mit einer für Feuerwhr– 
Müllfahrzeug und Rettungsdienst ausreichenden Breite ausgebaut und ist für diese 
durchfahrbar. Damit sind keine Wende– und Rangiermanöver mehr erforderlich. 
Die Beschilderung ist nicht Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens.  
 
Die Haltestelle liegt im Bereich des geplanten Buswendehammers und damit zentral im 
Baugebiet Drillingsfeld.  
Hinsichtlich der Entsorgung war bisher der Standort nur rückwärts anzufahren. Die Radi-
en waren nicht ausreichend. Hier findet nach der Verlegung keine Verschlechterung 
statt. Die Anfahrbarkeit der Containeranlage wurde vorher mit den Entsorgungsunterneh-
men besprochen und ist ausreichend gegeben. Der fließende Verkehr ist im Bereich 
Frühlingsstraße außerhalb der Hauptverkehrszeiten gering und die Abholungszeiträume 
ebenfalls. Die Anlage enthält darüber hinaus einen Parkstreifen der als Aufstellbereich 
für die Entsorgungsfahrzeuge mit benutzt werden kann.  Damit ist eine Beeinträchtigung 
unwahrscheinlich.  
 
Die Ausgestaltung des Zugangs zum Kinderspielplatz ist ebenfalls im Bebauungsplan-
verfahren nicht enthalten.  
Eine Sicherung wie in der Stellungnahme angeregt ist aufgrund der leicht zurückversetz-
ten Lage neben der Trafostation der Stadtwerke aber grundsätzlich möglich und sinnvoll. 
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 Technischer Umweltschutz Amt 3.26 

Die Ergebnisse der schalltechnischen Untersuchung wurden mit in den Festsetzungsteil 
des Bebauungsplans aufgenommen. 
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 Amt 3.28 Wasserwirtschaft und Gewässerschutz Für Garagendächer sind Dachbegrünungen festgesetzt, der Hinweis auf die Beschich-
tungen der Dächer wurde übernommen. 
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 Amt 3.29, Umweltschutz Die Anregungen wurden übernommen 
 



Bebauungsplanaufstellungsverfahren Amberg  121 „Drillingsfeld 2“   Vorlage 005/0034/2014, Anlage 4, Seite 17 

Anregungen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschläge des Referats für Stadtentwicklung und Bauen 

 

 Bund Naturschutz in Bayern e.V. Die Straßenschleife  wurde zugunsten einer Wendeanlage im Bereich Frühlingsstraße 
für den Busverkehr aufgegeben. 
Damit der Bus weiterhin nach Alteglsee fährt müsste eine Wendeschleife im Ort gebaut 
werden. Die hierfür erforderlichen Flächen konnten nicht erworben werden.  
Favorisiert wird der Ausbau der Eglseer Straße zwischen B 299 und Alteglsee. Dadurch 
bestünde die Möglichkeit die Busverbindung zu verbessern und auch eine ÖPNV- Anbin-
dung zu Kindergarten und Schule zu erhalten. 
Der Beschluss darüber ist als Vorlage Nr. 005/0031/2016 im Bauausschuss. 
Das betreffende Wegegrundstück im Nordwesten ist sehr aufwändig im Unterhalt und 
wird zur gesicherten Erschließung der Grundstücke nicht benötigt. Da in unmittelbarer 
Nähe eine Straßen– und Wegeverbindung durch die neue Erschließung entsteht, ist es 
aus wirtschaftlichen Aspekten nicht zweckdienlich, einen Weg mit nahezu keiner Er-
schließungsfunktion mit 5 Straßenbeleuchtungen zu unterhalten und gegebenenfalls teil-
weise neu herzustellen. Die Erhaltung des Weges und der damit verbundene künftige 
Unterhalt ginge zu Lasten der Stadt und damit des allgemeinen Steuerzahlers. 
 
Bei einer Beibehaltung des Weges würde künftig der Spielplatz durchquert werden 
(Hundebesitzer!), bzw. könnte alternativ der  Spielplatz nicht vergrößert werden. Auf-
grund der Einwohnermehrung durch das neue Baugebiet und der zu erwartenden Alters-
struktur ist die Vergrößerung  an dieser geeigneten Stelle und zentralen Lage in der 
künftigen  Quartiersmitte sinnvoll. 
Auch aus Sicht der Verkehrsplanung kann auf den Weg zukünftig verzichtet werden. Die 
Frühlingsstraße ist als Zone 30 festgesetzt. Die Verkehrszahlen sind nicht sehr hoch, sie 
bewegen sich bei ca. 700 Kfz/24h, der Zuwachs wird auf ca. 500 Fahrten/24h hochge-
rechnet. Allerdings muss auf die Sicherheit der Kinder  während der Bauzeit geachtet 
werden. Daher wurde eine Aufweitung der Frühlingsstraße im Zuge der Baugebietser-
schließung mit eingeplant. Die erforderlichen Breiten für den Schwerlastverkehr sind da-
mit im Neubaugebietsbereich eingehalten. Die Straße ist mit beidseitigem Gehweg  mit 
einem Hoch- und Mittelbord als Abgrenzung ausgebaut. Es steht daher nicht zu befürch-
ten, dass Gehwege leichtfertig überfahren werden.  
Die Verbindung Blütenstraße und Ginsterweg mit dem Neubaugebiet wurde planerisch 
realisiert. Auch wurde versucht, die Straßengestaltung abwechslungsreich und variabel 
zu planen, damit durch die Straßenführung bereits eine Art Verkehrsberuhigung ent-
steht.. Grüninseln sind allerding immer ein Problem im Unterhalt und werden so eher am 
Baugebietsrand zusammengefasst. Durch den offenen Grabenverlauf wird ebenfalls eine 
Auflockerung geschaffen. 
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 Bund Naturschutz in Bayern e.V. 

Die Einzäunung wurde festgesetzt.  
Flächensparendes Bauen ist -wie im Anregungstext bereits erwähnt- zwar wünschens-
wert, tatsächlich kann bei dem Grundstücksangebot der ländlichen Gemeinden für Ein-
zelhausbebauung aber nicht auf eine derartige Parzellierung verzichtet werden. Im Be-
bauungsplan sind aber auch Parzellen für verdichtete Bebauung enthalten. Dabei ist al-
lerdings die Beschränkung der Grundflächenzahl der Baunutzungsverordnung von maxi-
mal 0,4 für ein Allgemeines Wohngebiet einzuhalten. 
 
Die Begrünung der Garagendächer ist ebenfalls festgesetzt. Sie bildet einen Teil der 
Vermeidungsstrategie für den Eingriff in Natur und Landschaft. 
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 Regierung der Oberpfalz 

Die entsprechenden Angaben zu Bedarf, geeigneten Flächen und Verfügbarkeit sind in 
der Begründung zur Flächennutzungsplanänderung enthalten. 
Aus den Erfahrungswerten der letzten  Baugebiete lässt sich herauslesen, dass die Ver-
fügbarkeit von Innenbereichsflächen oft nur dann gegeben war, wenn ein Erwerb durch 
die Stadt stattfinden konnte. In den erschlossenen Baugebieten sind derzeit keine 
Grundstücke bzw. nur noch vereinzelte Parzellen zu erwerben. Aktuell im Verfahren mit 
naheliegender Verfügbarkeit und Erschließungsmöglichkeit ist das Baugebiet Himmels-
weiher in Raigering im Amberger Norden. Der Bedarf und die entsprechende Nachfrage 
nach Baugebieten ist derzeit aber ungebrochen und übersteigt bei weitem das Angebot. 
Um einer Abwanderung in die nach wie vor umfassend Wohngebiete ausweisenden Um-
landgemeinden entgegenzuwirken ist ein Vorrat an Bauparzellen erforderlich. 
Für Rest– und Brachflächen existiert darüber hinaus das Brachflächenkataster. Hierbei 
sind wesentliche Punkte  für die Vermarktung der Baulandpreis und die Veräußerungs-
willigkeit.  
 
 
 
Landschaftsschutzgebiet Streifen entlang der B85: 
Eine Anfrage auf Aufhebung liegt bereits bei der Regierung vor. Begründet wird diese 
durch das Wegfallen der Biotope, verursacht durch den 3-streifigen  Ausbau der B 85 
und den damit verbundenen Bau der Brückenbauwerke zum kreuzungsfreien Ausbau.   
Darüber hinaus ist wegen der wegen der Straßennutzung kein zeitgemäßer Schutz-
zweck mehr erkennbar. 
 
 
Der größere Teil des Bebauungsplanareals liegt außerhalb des landschaftlichen Vorbe-
haltsgebiets.  
Die grundsätzliche Bebaubarkeit war bereits durch die Darstellungen im seit 07.04.1984 
rechtswirksamen Flächennutzungs– und Landschaftsplans als Allgemeines Wohngebiet  
definiert. Als Ausgleich für die Eingriffe dienen die umfassende Ortsrandeingrünung, die 
im Vergleich zur bisherigen Situation eine eindeutige landschaftbildnerische Verbesse-
rung bewirkt und die Herausnahme  von Bauerwartungsland aus dem Flächennutzungs-
plan. Ein deutliches Zurückbleiben vor dem landwirtschaftlich geprägten Ortsteil 
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 Landesamt für Denkmalpflege  
Im Areal des geplanten Baugebiets wurden bei Sondierungen des Bayerischen Landes-
amtes für Denkmalpflege im Bereich der Flurnr. 1755 im Herbst 2015 Befunde zur Eisen-
verarbeitung freigelegt. Die C14- Daten belegen, dass es sich um Relikte aus der Karo-
lingerzeit handelt, die eine überregionale Bedeutung besitzen. Aus diesem Grund müs-
sen Sondagen auch auf andere Bereiche des Baugebietes ausgeweitet werden, bzw. in 
Teilbereichen zur Dokumentation der Befunde auch flächige Untersuchungen stattfinden. 
Die denkmalrechtliche Erlaubnis liegt vor. 
 
Die Ausgrabung und Dokumentation der Befunde wurde bereits begonnen, die weiteren 
Untersuchungen wurden an entsprechende Fachbüros vergeben und beginnen ab Ende 
Mai 2016.  
Da das gesamte Bebauungsplanareal untersucht wird kann anschließend nach Rück-
sprache mit dem Landesamt für Denkmalpflege eine Freigabe erfolgen.  
Somit sind keine weiteren Festsetzungen im Bebauungsplan erforderlich.  
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 Landesamt für Denkmalpflege 
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Anregungen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschläge des Referats für Stadtentwicklung und Bauen 

 

 Stadtwerke Amberg 

Die Standorte für die Trafostationen wurden mit den Stadtwerken besprochen und ge-
meinsam festgelegt. 
Die Wegeverbindung zwischen den Baugebietsteilen im Westen wurde ebenfalls hin-
sichtlich erforderlicher Breite nach den Anforderungen der Versorgungsträger geplant. 
 
Für die Versorgung mit Fernwärme wurde im Bebauungsplan ein Standort im Norden 
des Geltungsbereichs an der Frühlingsstraße vorgesehen.  
Grundsätzlich ist gemäß der Baunutzungsverordnung § 14 eine derartige Einrichtung in 
Baugebieten als Ausnahme auch ohne Festsetzung zulässig. 
Einzuhalten sind hierfür –unabhängig vom Bebauungsplan- die TA (Technische Anlei-
tung)- Lärm und die DIN 45680, Messung und Bewertung tieffrequenter Geräuschemissi-
onen in der Nachbarschaft.  
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Anregungen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschläge des Referats für Stadtentwicklung und Bauen 

 

 Polizei Amberg 

Die Buswendeanlage wurde entsprechend dimensioniert und am Baugebietsende ge-
plant. 
 
Eine Unterteilung des Baugebiets in Zone 30 Bereiche und Verkehrsberuhigte Bereiche 
erfolgte dennoch. Hintergrund war der Gedanke der Ausbildung einer Hauptachse nach 
Osten und Westen und der verkehrsberuhigten Ausbildung der angehängten Schleifen. 
Dadurch werden überlange Verkehrsberuhigte Bereiche vermieden. Da in diesen Schlei-
fen nur Anliegerverkehr herrscht, sollen die Straßen dort als Teil einer lebenswerten Um-
gebung in das Wohnumfeld einbezogen werden. 
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Anregungen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschläge des Referats für Stadtentwicklung und Bauen 

 

 Tiefbauamt 

Das Wasserrechtsverfahren wurde bereits begonnen. Die Maßnahmen wie Auffangen 
der Oberflächenwasser, Lage und Ausbildung der Gräben und des Regenrückhaltebe-
ckens sind wie die erforderlichen Rahmenbedingungen und Bemessungsgrundlagen mit 
dem Wasserwirtschaftsamt abgestimmt.  
Die Grabenbreite –insbesondere der offene Verlauf im Straßenbereich wurde mit dem 
mit der Erschließungsplanung beauftragten Ingenieurbüro auf 7 Meter festgelegt. 
Die Erschließung wird laut Ingenieurbüro im Süden beginnen.  
Die Pflegewege sind hinsichtlich Lage und Dimensionierung ebenfalls abgestimmt und 
besprochen, die nicht zur Erschließung notwendigen Wege sind aber nicht in den Be-
bauungsplan eingetragen. Sie sollen möglichst gut in die Grünflächen integriert und als 
Schotterrasenflächen ausgebildet werden. 
 
 
 
 
Die Anbindung wurde geändert! 
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Anregungen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschläge des Referats für Stadtentwicklung und Bauen 

 

 Tiefbauamt 

Die Anregungen zu Punkt 1 und 2 wurden eingearbeitet. 
 
Auf den angeregten zusätzlichen Gehweg wurde verzichtet. Er scheint vom Nutzen und 
Abkürzungsfaktor her nicht notwendig, da die zusätzliche zu gehende Weglänge in etwa 
nur bei 55 Metern liegt. 
 
Die Buswendefläche wurde als Wendeplatz an der Frühlingsstraße geschaffen. Im Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans ist die Frühlingsstraße mit einer Fahrbahnbreite von 
5,5 Metern im Zone 30 Bereich geplant.  
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Anregungen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschläge des Referats für Stadtentwicklung und Bauen 

 

 Tiefbauamt 

Der Anregung wurde gefolgt, der Anschluss erfolgt über die Blütenstraße , der Ginster-
weg ist über eine Gehwegeverbindung an das Neubaugebiet angebunden. 
 
Hinsichtlich Pflegewege ist –wie bereits erwähnt– eine Vorplanung bereits erfolgt. 
 
 
Der Standort ist entsprechend der erforderlichen Abstände zur Wohnbebauung angelegt 
und mit der Abfallwirtschaftsbehörde und den Entsorgungsunternehmen abgestimmt.  
Eine Parkmöglichkeit ist vorhanden, von Süden her ist eine Verschattung durch Bepflan-
zungen möglich. 
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Anregungen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschläge des Referats für Stadtentwicklung und Bauen 

 

 Gesundheitsamt Amberg 

Die Anregung wurde übernommen. 
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Anregungen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschläge des Referats für Stadtentwicklung und Bauen 

 

 Telekom 

Die Anregungen betreffen keine für die Bauleitplanung relevanten Belange. 
Die für die Tiefbauplanung bestimmten Informationen der Telekom werden an das Pla-
nungsbüro bzw. Tiefbauamt weitergegeben.  
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Anregungen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange 

Abwägungsvorschläge des Referats für Stadtentwicklung und Bauen 

 

 Telekom 

Die Anregungen betreffen keine für die Bauleitplanung relevanten Belange. 
Die für die Tiefbauplanung bestimmten Informationen der Telekom werden an das Pla-
nungsbüro bzw. Tiefbauamt weitergegeben.  
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Abwägungsvorschläge des Referats für Stadtentwicklung und Bauen 

  

Anregungen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 

Unterhaltsmaßnahmen sind nicht umlagefähig. Nur bei einem grundhaften Neubau, der 
nicht durch eine Leitungsverlegung ausgelöst wird kommt es zu einer Beitragserhebung 
nach KAG (Kommunalabgabengesetz). 
Wenn es zu einer beitragspflichtigen Maßnahme bezüglich Sanierung und Ausbau der 
Frühlingsstraße kommt. Ist diese nach dem geltenden Recht zu behandeln bzw. umzule-
gen. 
 
Im Geltungsbereich des Bebauungsplans sind die Ausbaubreiten der Frühlingsstraße an 
die für Begegnungsverkehr LKW/LKW oder Bus /LKW  bei verminderter Geschwindigkeit 
erforderlichen 5,50 Meter Fahrbahnbreite angepasst. 
Diese Maßnahme ist aus städtebaulichen, Sicherheits- und verkehrstechnischen Grün-
den die Zielvorstellung der Bauleitplanung, da aktuell mit der vorhandenen Breite von 5 
Metern der Begegnungsverkehr von Großfahrzeugen nicht möglich ist und wird auf die 
Neuanlieger umgelegt. 
 
Ein diesbezügliches Schreiben ist nicht bekannt und liegt weder im Rahmen der frühzei-
tigen Beteiligung noch sonstig vor, daher kann auch nicht Bezug darauf genommen wer-
den. 
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Abwägungsvorschläge des Referats für Stadtentwicklung und Bauen 

  

Anregungen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 

 

Die Anregung betrifft die Möglichkeit einer Verkehrsanbindung im südwestlichen Bauge-
bietsteil (wie in nebenstehender Eintragung im Stadtplan) an die umliegenden Erschlie-
ßungsanlagen und wurde mündlich im Stadtplanungsamt vorgetragen. 
Die Anbindungsmöglichkeit wurde untersucht und ist aus folgenden Gründen nicht sinn-
voll: 
• Die Fläche liegt im Überschwemmungsbereich des Fiederbachs  
• Die Radien und der Rückstaubereich zur Kreuzung Katharinenfriedhofstraße/ 

Nürnberger Straße sind zu gering 
• Die Belastung der Anlieger an diesem Knotenpunkt ist bereits erheblich und würde 

gravierend verschlechtert, auch durch entsprechenden Rückstau 
• Der Verlauf über Privatgrund bedingt einen weiteren Grunderwerb und würde 

gleichzeitig zu Beiträgen nach Kommunalem Abgabengesetz führen für die ohne-
hin durch die Kreuzungsnähe belasteten Anlieger führen die von einer Zweiter-
schließung keinen Vorteil ziehen. 

• Die Erschließungslängen sind erheblich größer, also eine Verteuerung der Ge-
samtmaßnahme. 
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Anregungen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 

 

 


